
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/1/25 2000/20/0480
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2001

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §6;

AsylG 1997 §7;

AsylG 1997 §8;

FrG 1997 §57 Abs1;

Rechtssatz

Der bloße Umstand, dass in Sierra Leone im Zeitpunkt der Entscheidung der belangten Behörde weiterhin Bürgerkrieg

herrschte, macht eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in diesen Staat noch nicht

unzulässig (Hinweis E vom 30. November 2000, Zl. 99/20/0601).
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